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Geschäftsordnung des Akademischen Senats der Tech-
nischen Universität Berlin (GO-AS) 
 

Vom 2. Juni 1999 
 

zuletzt geändert am 18. April 2007 
 
Der Akademische Senat der Technischen Universität Berlin hat 
am 18. April 2007 folgende Neufassung der Geschäftsordnung 
des Akademischen Senats der Technischen Universität Berlin 
(GO-AS) beschlossen: 
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I. Allgemeines  
 
§ 1 - Mitglieder, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer mit Rede- 

und Antragsrecht 
 
 
Mitglieder 
(1) Dem Akademischen Senat gehören an:  
1. als stimmberechtigte Mitglieder (§ 8 Abs. 1 GrundO)  
 a) dreizehn Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer  
 b) vier akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter  
 c) vier Studierende  
 d) vier sonstige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter  
 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 
2. als Teilnehmerinnen oder Teilnehmer mit Rede- und Antrags-

recht (§ 8 Abs. 2 GrundO)  
 a) die Dekaninnen oder Dekane der Fakultäten  
 b) die Vorsitzenden der Kommissionen des Akademischen 

Senats 
 
 c) die Vorsitzenden der Institutsräte der Zentralinstitute 
 
3. als Vorsitzende oder Vorsitzender (§ 8 Abs. 2 GrundO) die 

Präsidentin oder der Präsident  
4. als Teilnehmerin mit Rede-, Antrags- und Informationsrecht 

(§ 59 Abs. 6 BerlHG) die zentrale Frauenbeauftragte  
5. als Teilnehmerinnen oder Teilnehmer mit Rede- und Antrags-

recht (§ 1 Abs. 3 GrundO) 
 
 a) die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
 
 b) je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Personalräte 
 
 c) eine Vertreterin oder ein Vertreter des Allgemeinen Stu-

dentenausschusses  
 d) die Kanzlerin oder der Kanzler  
 e) die Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
 
Weitere Beratung 
(2) Der Akademische Senat kann weitere Personen zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten beratend heranziehen. Er soll die Ge-
schäftsführenden Direktorinnen oder Direktoren der wissen-
schaftlichen Einrichtungen, die Leiterinnen oder Leiter von Zent-
raleinrichtungen der Technischen Universität oder deren Vertre-
tung heranziehen, soweit Angelegenheiten des Wirkungskreises 
ihrer Einrichtungen und Gremien berührt sind. Die oder der Vor-
sitzende ist berechtigt, Mitglieder der Universitätsverwaltung zur 
Beratung heranzuziehen.  
 
Erweitertes Rederecht 
(3) Der Akademische Senat kann darüber hinaus mehrheitlich 
beschließen, auch anderen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern 
der Sitzung zu bestimmten Tagesordnungspunkten das Rederecht 
zu erteilen (GO-Antrag). 
  
Stimmrecht der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(4) Die dem Akademischen Senat angehörenden sonstigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben in Angelegenheiten, die For-
schung und Lehre unmittelbar betreffen, nur dann ein uneinge-
schränktes Stimmrecht, wenn sie entsprechende Funktionen in 
der Hochschule wahrnehmen und über besondere Erfahrungen im 
Bereich der Forschung verfügen. Ob diese Voraussetzungen ge-
geben sind, entscheidet die oder der Vorsitzende mit Wirkung für 
die gesamte Amtsperiode zur ersten Sitzung des Akademischen 
Senats in der jeweiligen Amtsperiode. 

§ 2 - Vertretung 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder werden im Fall ihrer Verhinde-
rung von der nächsten Bewerberin oder dem nächsten Bewerber 
aus dem Wahlvorschlag, durch den sie gewählt wurden, vertreten. 
Im Falle der Verhinderung dieser Person sind die weiteren Be-
werberinnen oder Bewerber in der Reihenfolge vertretungsbe-
rechtigt. Die Verhinderung ist bei der oder dem Vorsitzenden des 
Gremiums bzw. seiner Geschäftsstelle anzuzeigen. Die Mitglie-
der haben selbst für ihre Vertretung zu sorgen. 
 
 
§ 3 - Mandatsbeendigung 
 
Die Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
sind verpflichtet, die Niederlegung des Mandats oder den Verlust 
der Wählbarkeit in ihrer Gruppe der oder dem Vorsitzenden un-
verzüglich mitzuteilen. 
 
 
§ 4 - Vorsitz 
 
Aufgaben der oder des Vorsitzenden 
(1) Die Präsidentin als Vorsitzende oder der Präsident als Vorsit-
zender beruft die Sitzungen ein, schlägt die Tagesordnung vor, 
leitet die Verhandlungen und führt die Beschlüsse des Akademi-
schen Senats aus. Über die Ausführung ist dem Akademischen 
Senat regelmäßig und in angemessener Frist zu berichten. 
 
Informationspflicht 
(2) Die oder der Vorsitzende unterrichtet die Mitglieder in allen 
zum Aufgabenbereich des Akademischen Senats gehörenden An-
gelegenheiten nach pflichtgemäßem Ermessen und gibt ihnen auf 
Verlangen Auskunft. 
 
Berichterstattung 
(3) Die oder der Vorsitzende gibt durch Beschluss angeforderte 
Berichte an den Akademischen Senat. Den Mitgliedern ist Gele-
genheit zu ergänzenden Fragen und Stellungnahmen zu geben. 
Die Berichte sind ins Protokoll aufzunehmen. 
 
 
§ 5 - Ausschuss gem. § 8 Abs. 3 GrundO 
 
Einsetzung eines Ferienausschusses 
(1) In der letzten Sitzung während der Vorlesungszeit jedes Se-
mesters kann der Akademische Senat gem. § 8 Abs. 3 GrundO 
für die anschließende vorlesungsfreie Zeit einen Ferienausschuss 
des Akademischen Senats einsetzen. 
 
(2) Dem Ferienausschuss gehören an: 
 
a) die Präsidentin als Vorsitzende oder der Präsident als Vorsit-

zender 
 
b) sieben Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer 
 
c) zwei akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
 
d) zwei Studierende 
 
e) zwei sonstige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
 
Die Zusammensetzung des Ferienausschusses innerhalb der ein-
zelnen Gruppen regelt sich nach dem Wahlergebnis der Wahlen 
zum Akademischen Senat, bei Listenwahl unter Zugrundelegung 
des Hare-Niemeyer-Verfahrens. Im letzteren Fall wird lediglich 
die listenmäßige Verteilung der Sitze im Ferienausschuss festge-
stellt. Führt das Hare-Niemeyer-Verfahren zu einer Veränderung 
der im Akademischen Senat bestehenden Mehrheitsverhältnisse, 
so ist von diesem Verfahren abzuweichen. 
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§ 6 - Auslegung der Geschäftsordnung und Abweichung 
 
Auslegung 
(1) Über die während einer Sitzung auftauchenden Zweifel hin-
sichtlich der Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die 
oder der Vorsitzende.  
 
Abweichung 
(2) Eine Abweichung von den Vorschriften der Geschäftsordnung 
ist im Einzelfall nur zulässig, wenn kein stimmberechtigtes Mit-
glied widerspricht. Weicht der Verhandlungsablauf von der Ge-
schäftsordnung ab, so kann hiergegen ein Einspruch nur während 
der Behandlung des bei der Abweichung aufgerufenen Tagesord-
nungspunktes erhoben werden. 
  
 
II. Sitzungen 
 
§ 7 - Termin und Dauer 

 
(1) Sitzungen sollen an einem Mittwoch stattfinden. Der Akade-
mische Senat bestimmt in seiner letzten Sitzung in der Vorle-
sungszeit eines Semesters die Sitzungstermine für die Vorle-
sungszeit des folgenden Semesters. Die oder der Vorsitzende 
kann bei besonderer Dringlichkeit und muss auf Antrag von min-
destens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder weitere 
Sitzungen einberufen. Satz 1 gilt entsprechend. Auch die Sitzun-
gen des Ferienausschusses werden in dieser letzten Sitzung be-
stimmt. 
 
Unterbrechung, Verlegung 
(2) Jedes Mitglied kann eine Unterbrechung der Sitzung (GO-
Antrag) unter Angabe der Dauer beantragen. Wird der Antrag 
angenommen, so muss die oder der Vorsitzende die Redeliste 
nach der Unterbrechung neu eröffnen. Die oder der Vorsitzende 
kann die Sitzung auch bestimmte Zeit unterbrechen oder ganz 
aufheben, wenn ein ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzung nicht 
mehr gewährleistet ist. Sie oder er kann für diesen Fall entschei-
den, ob die Sitzung an einem anderen Ort oder zu einem anderen 
Zeitpunkt gegebenenfalls nichtöffentlich weitergeführt wird. 
 
 
Dauer 
(3)  Eine Sitzung soll einschließlich Unterbrechungen nicht län-
ger als vier Stunden dauern. Eine Verlängerung der Sitzung über 
vier Stunden hinaus bedarf der Zustimmung von 2/3 der anwe-
senden Mitglieder. Nicht mehr behandelte Tagesordnungspunkte 
werden in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen. 
  
 
§ 8 - Einberufung 
 
Einladung 
(1) Die Einberufung einer Sitzung erfolgt schriftlich. Die Einla-
dung muss unter Beifügung der Tagesordnung und der Bera-
tungsunterlagen spätestens am 5. Tage vor dem Sitzungstag an 
die Angehörigen des Akademischen Senats gemäß § 1 Abs. 1 
sowie jeweils der ersten Vertreterin oder dem ersten Vertreter der 
Mitglieder gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 versandt werden. Die Einla-
dung nebst Tagesordnung, aber ohne Beratungsunterlagen erhal-
ten so viele weitere Vertreter der Mitglieder gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 
1 wie Sitze auf einen Wahlvorschlag entfallen. 
Die Einladungen werden in der Regel durch Fach zugestellt. Mit 
der Geschäftsstelle des Akademischen Senates können abwei-
chende Verfahren der Zustellung vereinbart werden. Wird die 
Einladungsfrist nicht eingehalten, so gilt Absatz 2 Satz 2. 
 
Dringlichkeitseinladung 
(2) Bei besonderer Dringlichkeit gilt die Frist nach Absatz 1 Satz 
2 nicht. In diesem Fall gilt die Sitzung nur als ordnungsgemäß 

einberufen, wenn zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit 
festgestellt und die Dringlichkeit durch Beschluss gemäß § 9 Abs. 
3 anerkannt wird. 
 
Anschlusssitzung 
(3) Wird in einer Sitzung des Akademischen Senats eine neue 
Sitzung zur Fortsetzung der bisherigen Tagesordnung beschlos-
sen, so genügt es, dass die oder der Vorsitzende dies mündlich 
verkündet. Der Akademische Senat kann auf einer Sitzung mit 
Zweidrittelmehrheit auch zusätzlich Sitzungen zur Behandlung 
von Gegenständen anberaumen, die sich aus der laufenden Bera-
tung heraus ergeben und einer dringlichen Entscheidung bedür-
fen. 
 
 
§ 9 - Tagesordnung, Vorlagen 

 
Ablauf der Tagesordnung 
(1) Der Akademische Senat beschließt die Tagesordnung zu Be-
ginn der Sitzung, er kann die von der oder von dem Vorsitzenden 
festgesetzte Reihenfolge der Gegenstände ändern (GO-Antrag) 
oder einzelne Punkte überhaupt von der Tagesordnung absetzen 
(GO-Antrag). 
 
Anträge zur Tagesordnung; Aufnahme von Punkten 
(2) Anträge auf Aufnahme von Gegenständen in die Tagesord-
nung müssen schriftlich bis zum 15. Tag vor der Sitzung bei der 
oder dem Vorsitzenden unter Beifügung einer Beschlussvorlage 
eingegangen sein. In der Vorlage zur Beschlussfassung oder zur 
Kenntnisnahme soll der Gegenstand der Beratung angegeben, die 
Berichterstatterin oder der Berichterstatter genannt, ein Be-
schlusstext für den Akademischen Senat vorgeschlagen, eine kur-
ze Begründung des empfohlenen Beschlusses sowie ein Hinweis 
auf die Rechtsgrundlage gegeben werden (s. Anlage). 
Die oder der Vorsitzende prüft die eingegangenen Anträge auf 
Aufnahme in die Tagesordnung. Frist- und formgerecht gestellte 
Anträge müssen in die Tagesordnung aufgenommen werden. 
Für Anträge, die wegen nicht fristgerechter Abgabe oder unvoll-
ständiger Angabe nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden 
konnten, gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
Dringlichkeit 
(3) Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
kann nur beraten werden, wenn der Akademische Senat vor Ein-
tritt in die Tagesordnung die Dringlichkeit mit Zweidrittelmehr-
heit (GO-Antrag) beschließt; vor der Beschlussfassung können je 
eine Rednerin oder ein Redner für und gegen die Dringlichkeit 
sprechen. Wird die Dringlichkeit nicht beschlossen, so wird der 
Gegenstand in die Tagesordnung der nächsten gem. § 8 Abs. 1 
einberufenen Sitzung aufgenommen. 
 
Ständige Bestandteile der Tagesordnung 
(4) In jede Tagesordnung sind zwingend folgende Tagesord-
nungspunkte aufzunehmen: 
 
a) Anfragen gem. § 13 
 
b) Berichterstattung der Präsidentin oder des Präsidenten zur 

Ausführung der Beschlüsse gem. § 4 Abs.1 Satz 2 und zu 
Vorlagen gem. § 4 Abs. 3 

 
c) Protokollgenehmigung gem. § 24 Abs. 3 
 
d) en bloc-Abstimmung 
 
Dies gilt nicht bei Sitzungen gem. § 8 Abs. 3 sowie bei sonstigen 
Sondersitzungen, die nicht gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 festgelegt wor-
den sind. 
 
Vorzeitiger Sitzungsschluss 
(5) Der Akademische Senat kann die Sitzung vor Erledigung der 
Tagesordnung schließen (GO-Antrag). Sofern nichts anderes be-
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schlossen wird, werden die nicht erledigten Beratungsgegenstän-
de in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen. 
 
 
 
§ 10 - Öffentlichkeit 
 
Umfang der Öffentlichkeit 
(1) Zu den Sitzungen des Akademischen Senats ist die Öffent-
lichkeit nach Maßgabe der verfügbaren Plätze zugelassen. Rei-
chen die Plätze für die Öffentlichkeit nicht aus, so ist die oder der 
Vorsitzende berechtigt, die Sitzung in einen größeren Sitzungs-
raum zu verlegen. 
 
Personalangelegenheiten 
(2) Personalangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt (§ 50 Abs. 3 BerlHG). Die Definition von Stellen und 
die Entwicklung allgemeiner Kriterien hierzu gehören nicht zu 
den Personalangelegenheiten. 
 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
(3) Auf Antrag der oder des Vorsitzenden oder mindestens eines 
Drittels der stimmberechtigten Mitglieder kann der Akademische 
Senat den Ausschluss der Öffentlichkeit (GO-Antrag) für einzel-
ne Punkte der Tagesordnung beschließen. 
 
Ausnahmen vom Öffentlichkeitsausschluss 
(4) Teilnehmende kraft Rechtsvorschrift oder Einladung des 
Gremiums werden vom Ausschluss der Öffentlichkeit nicht be-
troffen. Nicht zur Öffentlichkeit gehören die ersten Stell-
vertreterinnen bzw. Stellvertreter der Mitglieder gem. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 a)-d). 
 
 
 
§ 11 - Beratung 
 
Gemeinsame Beratung 
(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet über jeden Gegenstand, der 
auf der Tagesordnung steht, die Beratung. Die gemeinsame Bera-
tung (GO-Antrag) gleichartiger oder verwandter Gegenstände 
kann jederzeit beschlossen werden. 
 
Redeliste 
(2) Wer zur Sache sprechen oder Anträge stellen will, meldet sich 
zur Aufnahme in die Redeliste. Die Redeliste kann durch Be-
schluss geschlossen werden (GO-Antrag). Sie kann durch Be-
schluss mit Zweidrittelmehrheit (GO-Antrag) erneut eröffnet 
werden. 
 
Abweichungen von der Redeliste 
(3) Antragsteller und Berichterstatter können sowohl zu Beginn 
wie nach Schluss der Beratung das Wort verlangen. 
 
Worterteilung 
(4) Die Mitglieder und Teilnehmer erhalten das Wort in der Rei-
henfolge der eingegangenen Wortmeldungen. Mit Zustimmung 
der Rednerinnen und Redner können andere Mitglieder und Teil-
nehmende Zwischenfragen stellen. Außerhalb der Redeliste kann 
von der oder dem Vorsitzenden - insbesondere an Berichterstatte-
rinnen oder Berichterstatter i.S.v. Absatz 3 - das Wort zur direk-
ten Erwiderung erteilt werden. 
 
Beratungs- und Redezeit 
(5) Der Akademische Senat kann die jeweilige Beratungszeit zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für die Dauer von Rede-
beiträgen begrenzen (GO-Antrag). 
 
Schluss der Beratung 
(6) Die oder der Vorsitzende schließt die Beratung, wenn die Re-
deliste erschöpft ist oder die Beratung durch Beschluss geschlos-

sen wurde (GO-Antrag). Vor einer Abstimmung über den Antrag 
auf Schluss der Beratung ist die Redeliste zu verlesen. 
 
Vertagung 
(7) Der Akademische Senat kann die Beratung über einzelne Be-
ratungsgegenstände durch Beschluss vertagen (GO-Antrag). Die 
Beratungsgegenstände sind in diesem Fall auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung zu setzen, sofern nicht ein anderer Termin 
bestimmt wird. 
 
Schriftlichkeit von Anträgen 
(8) Anträge, Änderungs- und Zusatzanträge zu einzelnen Bera-
tungsgegenständen - ausgenommen Anträge zur Geschäftsord-
nung - sind der oder dem Vorsitzenden schriftlich zu überreichen 
und vom Antragsteller zu unterzeichnen. Nach Eröffnung der Ab-
stimmung dürfen Anträge nicht mehr gestellt werden. 
 
Nichtbefassung 
(9) Der Akademische Senat kann bis zum Eintritt in die Abstim-
mung beschließen, dass er sich mit einem Gegenstand der Tages-
ordnung nicht oder nicht weiter befassen will (GO-Antrag). 
Kommt es zu diesem Beschluss, gilt der Tagesordnungspunkt für 
diese Sitzung als erledigt. Über seinen Inhalt darf in derselben 
Sitzung nicht mehr beraten werden. 
 
 
 
§ 12 - Anträge zur Geschäftsordnung 

 
Art der Anträge 
(1) Geschäftsordnungsanträge (GO-Anträge), die sich ausschließ-
lich mit dem Ablauf der Sitzung befassen dürfen, sind Anträge 
auf: 
 
 
1 Unterbrechung der Sitzung (§ 7 Abs. 2) 
2 Änderung der Tagesordnung (§ 9 Abs. 1) 
3 Absetzung von der Tagesordnung (§ 9 Abs. 1) 
4 Dringlichkeitsbeschluss (§  9 Abs. 3) 
5 Schluss der Sitzung (§ 9 Abs. 5) 
6 Ausschluss der Öffentlichkeit im Einzelfall (§ 10 Abs. 3) 
7 Gemeinsame Beratung (§ 11 Abs. 1) 
8 Erteilung des Rederechts (§ 1 Abs. 3) 
9 Schluss der Redeliste (§ 11 Abs. 2) 
10 Wiedereröffnung der Redeliste (§ 11 Abs. 2) 
11 Begrenzung der Beratungs- und Redezeit (§ 11 Abs. 5) 
12 Schluss der Beratung (§ 11 Abs. 6 
13 Vertagung (§ 11 Abs. 7) 
14 Nichtbefassung (§ 11 Abs. 9) 
15 Getrennte Abstimmung (§ 16 Abs. 2) 
16 Geheime Abstimmung (§ 16 Abs. 4) 
17 Geheime Wahl (§ 18 Abs. 5) 
18 Besetzung mehrerer Sitze in einem Wahlgang (§ 18 Abs. 8) 
19 Beratung in zwei Lesungen (§ 17 Abs. 1, § 22 Abs. 2) 
 
 
Behandlung der GO-Anträge 
(2) GO-Anträge können jederzeit außerhalb der Redeliste von den 
Mitgliedern gestellt werden.  Erfolgt keine Gegenrede, so ist der 
Antrag ohne Abstimmung angenommen. Erfolgt Gegenrede, so 
ist ohne weitere Beratung abzustimmen. 
 
 
 
§ 13 - Anfragen 
 
Anfragen 
(1) Jedes Mitglied sowie die unmittelbare stellvertretende Person 
kann von der oder vom Vorsitzenden über bestimmte Vorgänge 
im Zuständigkeitsbereich des Akademischen Senats schriftlich 
Auskunft verlangen. Die oder der Vorsitzende beantwortet die 
Anfrage schriftlich. Die Antwort soll spätestens bis zur über-
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nächsten Sitzung vorliegen; die Anfrage kann eine längere Frist 
setzen. Kann die oder der Vorsitzende die Frist nicht einhalten, so 
wird dies unter Angabe des Grundes mündlich mitgeteilt und an-
gegeben, bis wann die Anfrage voraussichtlich beantwortet wird. 
Anfrage und Antwort werden in der nächsten Sitzung bekannt 
gegeben und im Sitzungsprotokoll aufgenommen. Anfragen kön-
nen auch mündlich zu Beginn der Sitzung gestellt werden. Die 
sofortige Beantwortung von in der Sitzung gestellten Anfragen 
liegt im Ermessen der oder des Vorsitzenden. 
 
Zusatzfragen 
(2) An die Bekanntgabe bzw. Beantwortung von Anfragen 
schließt sich keine Beratung an. Nach Bekanntgabe bzw. Beant-
wortung können die Mitglieder des Akademischen Senats nach 
Maßgabe des § 11 Abs. 2 Zusatzfragen, die sich aus der Antwort 
ergeben, stellen. 
 
Dauer 
(3) Die Dauer der Fragestunde soll 30 Minuten nicht überschrei-
ten. 
 
 
 
III. Abstimmung und Wahlen 
 
§ 14 - Beschlussfähigkeit 
 
Vorliegen der Beschlussfähigkeit 
(1) Der Akademische Senat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und die Sitzung ordnungs-
gemäß einberufen wurde. Als anwesend gilt nur, wer sich in die 
Anwesenheitsliste eingetragen hat. Mitglieder, die die Sitzung 
vorzeitig verlassen, haben sich aus der Anwesenheitsliste auszu-
tragen und die Vertretung anzuzeigen. 
 
Feststellen der Beschlussfähigkeit 
(2) Die Beschlussfähigkeit ist von der oder dem Vorsitzenden zu 
Beginn der Sitzung festzustellen. Wird die Beschlussfähigkeit im 
Verlauf der Sitzung angezweifelt, so hat die oder der Vorsitzende 
die Beschlussfähigkeit zu überprüfen. Das gleiche gilt, wenn bei 
Abstimmungen und Wahlen die Zahl der abgegebenen Stimmen 
kleiner ist als die Zahl der Mitglieder, die für die Beschlussfähig-
keit anwesend sein müssen. 
 
Folgen der Beschlussunfähigkeit 
(3) Bei Beschlussunfähigkeit ist die Sitzung zu schließen. 
Wird der Akademische Senat nach der Schließung einer Sitzung 
zur Behandlung der nicht erledigten Tagesordnungspunkte erneut 
eingeladen, so ist er unabhängig von der Anzahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig, sofern in der Einladung auf diesen 
Umstand hingewiesen wird. 
 
 
§ 15 - Beschlussfassung 

 
Erforderliche Mehrheit 
(1) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen gefasst, soweit das BerlHG nichts anderes be-
stimmt. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der 
Mehrheit gem. Satz 1 nicht berücksichtigt (§ 47 Abs. 2 BerlHG). 
 
Gruppenveto 
(2) Kommt eine Entscheidung gegen das vor der Abstimmung 
angekündigte Votum sämtlicher Mitglieder der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen oder akademischen Mitarbeiter oder 
der Studierenden oder sonstigen Mitarbeiterinnen oder sonstigen 
Mitarbeiter zustande, so muss die oder der Vorsitzende die Ange-
legenheit erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung set-
zen; dies gilt nicht für Beschlüsse nach § 12. Diese Regelung gilt 
auch bei Abstimmung mit verdeckten Stimmzetteln. In diesem 
Fall wird das Gruppenveto durch getrennte Auszählung der 

Stimmen ermittelt. Bestätigt der Akademische Senat dann die 
Entscheidung, so tritt sie in Kraft. Zwischen der ersten Entschei-
dung und der nächsten Sitzung muss mindestens eine Woche lie-
gen. 
 
 
§ 16 -Abstimmung 
 
Abstimmungsverfahren 
(1) Nach der Beratung gibt die oder der Vorsitzende die Gelegen-
heit, Anträge zu stellen und eröffnet dann die Abstimmung über 
die Anträge. Die Anträge sollen sich mit Ja oder Nein beantwor-
ten lassen. Die Anträge sind auf Wunsch vor der Abstimmung zu 
verlesen. 
 
Antragstellung 
(2) Jedes Mitglied kann die Teilung des Antrags zur getrennten 
Abstimmung beantragen (GO-Antrag). 
 
Handzeichen 
(3) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen. 
 
Geheime Abstimmung 
(4) Auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitglieds des Aka-
demischen Senats ist die Abstimmung mit verdeckten Stimmzet-
teln durchzuführen (GO-Antrag) (§ 47 Abs. 4 BerlHG). 
 
Reihenfolge der Abstimmung 
(5) Bei der Abstimmung soll folgende Reihenfolge eingehalten 
werden: 
 
1. Geschäftsordnungsanträge (§ 12) 
 
2. Änderungsanträge (§ 11 Abs. 8) 
 
3. Zusatzanträge (§ 11 Abs. 8) 
 
4. Abstimmung über den Gegenstand selbst 
 
Über den weitergehenden Antrag ist grundsätzlich zuerst abzu-
stimmen. Bei Zeitbestimmungen ist über die längere Zeit zuerst 
zu entscheiden. 
 
Schriftliches Verfahren 
(6) Abstimmungen im schriftlichen Verfahren sind zulässig, 
wenn kein stimmberechtigtes Mitglied oder die zentrale Frauen-
beauftragte dem Verfahren widerspricht. 
 
Protokollerklärung 
(7) Jedes Mitglied (§ 1 Abs. 1 Nr. 1) sowie jede Sitzungsteilneh-
merin und jeder Sitzungsteilnehmer (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 5) kann 
über eine Abstimmung eine kurze schriftliche Erklärung zur Auf-
nahme in das Protokoll abgeben (Protokollerklärung). Die Erklä-
rung muss während der Sitzung angekündigt werden. Ihr Text 
muss spätestens am Werktag nach der Sitzung der Schriftführerin 
oder dem Schriftführer vorgelegt werden. Protokollerklärungen 
zur Abstimmung nach Absatz 4 sind für stimmberechtigte Mit-
glieder nicht zulässig. 
 
 
§ 17 - Erlass von Rechtsvorschriften 

 
Beratungsverfahren 
(1) Rechtsvorschriften, die der Akademische Senat erlässt, wer-
den in der Regel in zwei Lesungen beraten. Durch Beschluss mit 
2/3-Mehrheit kann der Akademische Senat auf die zweite Lesung 
verzichten (GO-Antrag). Wird auf sie nicht verzichtet, kann sie 
erst auf der nächsten Sitzung des Akademischen Senats erfolgen. 
 
Weiterleitung 
(2) Hat der Akademische Senat Bedenken gegen Rechtsvorschrif-
ten, die ihm zur Stellungnahme vorzulegen sind, leitet sie die Prä-
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sidentin oder der Präsident mit der Stellungnahme an das für 
Hochschulen zuständige Mitglied des Senats von Berlin weiter. 
 
Begründung 
(3) Vorlagen über den Erlass von Rechtsvorschriften sollen eine 
Begründung, aus der der wesentliche Inhalt der Rechtsvorschrift 
ersichtlich ist, enthalten. Das gleiche gilt für die Änderung beste-
hender Rechtsvorschriften. Die oder der Vorsitzende des die 
Rechtsvorschrift vorlegenden Gremiums oder ein von der zustän-
digen Stelle bestimmtes Mitglied hat dem Akademischen Senat 
die Vorlage zu erläutern. 
 
 
§ 18 - Wahlen 
 
Zuständigkeit 
(1) Der Akademische Senat führt die Wahlen durch, die ihm 
durch Gesetz, Satzung oder privatrechtliche Satzungsvorschriften 
zugewiesen worden sind. Die Wahlen werden gem. Absätze 2 bis 
9 durchgeführt, soweit nicht Rechtsvorschriften oder privatrecht-
liche Satzungsvorschriften etwas anderes vorsehen. Die Wahl 
wird von der oder dem Vorsitzenden des Akademischen Senats in 
einer Sitzung durchgeführt. Wahlen sind Beratungsgegenstand im 
Sinne der §§ 9, 10 und 11. 
 
Vorschlagserfordernis 
(2) Setzt die Wahl gem. Rechtsvorschrift oder privatrechtlicher 
Satzung einen Vorschlag voraus, so soll der Vorschlag in die Ta-
gesordnung oder die Beratungsunterlagen aufgenommen werden. 
Die Bewerberinnen und Bewerber sind zu der Sitzung zu laden 
und sollen zur Vorstellung und Befragung zur Verfügung stehen. 
 
Kein Vorschlagserfordernis 
(3) Besteht kein Vorschlagserfordernis, so können die Kandida-
tinnen und Kandidaten bereits in Anträgen zur Aufnahme in die 
Tagesordnung genannt werden. Soweit nicht vom Akademischen 
Senat der Wahl ein Nominationsverfahren vorgeschaltet worden 
ist, muss auf Verlangen eines Antragsberechtigten die Wahl auf 
die nächste Sitzung vertagt werden. 
 
Angaben zu Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern 
(4) Mindestens sollen über eine Bewerberin oder einen Bewerber 
folgende Angaben vorliegen: Name, Vorname, Geburtsjahr, 
Amtsbezeichnung, organisatorische Zuordnung, Eintrittsdatum 
bei der Technischen Universität Berlin; bei Studierenden anstelle 
der Amtsbezeichnung Studienrichtung, Semesterzahl, Ausbil-
dungsabschnitt. Die Zustimmungserklärung der Bewerberin oder 
des Bewerbers soll vorliegen. 
 
Wahlverfahren 
(5) Wahlen können in einfacher Abstimmung durch Handzeichen 
stattfinden. Auf Antrag eines Mitglieds ist die Wahl geheim 
durchzuführen (GO-Antrag). Die oder der Vorsitzende oder die 
Schriftführerin oder der Schriftführer stellt die Zahl der insgesamt 
abgegebenen Stimmen, der abgegebenen gültigen Stimmen, der 
für eine Bewerberin oder einen Bewerber abgegebenen Stimmen, 
der Stimmenthaltungen und der Nein-Stimmen fest. 
 
Ausscheiden der Bewerberinnen und Bewerber 
(6) Bewerberinnen oder Bewerber, die mehr Nein- als Ja-
Stimmen erhalten sind endgültig nicht gewählt, sie können an 
weiteren Wahlgängen um die zur Entscheidung stehende Funkti-
on nicht teilnehmen. 
  
Ein Sitz pro Wahlgang 
(7) Ist nur ein Sitz zu vergeben oder findet für jeden Sitz ein 
Wahlgang statt, so ist die kandidierende Person gewählt, die die 
Mehrheit der zu berücksichtigenden (§ 47 Abs. 2 BerlHG) abge-
gebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 
Bei Stimmengleichheit  findet ein zweiter Wahlgang statt. 
Kommt es auch dann zu keiner Entscheidung, wird ein neuer 

Wahltermin für die folgende Sitzung des Akademischen Senats 
festgesetzt. 
 
Mehrere Sitze pro Wahlgang 
(8) Sind mehrere Sitze zu vergeben, so können diese - sofern die 
Mehrheit nicht widerspricht (GO-Antrag) - in einem Wahlgang 
besetzt werden. In diesem Fall hat jedes Mitglied so viele Stim-
men, wie Sitze zu vergeben sind. Stimmenhäufung ist unzulässig. 
Gewählt sind die Kandidatinnen oder Kandidaten, welche die 
Mehrheit der zu berücksichtigenden (§  47 Abs. 2 BerlHG) abge-
gebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen in der Reihenfolge 
der erreichten Stimmenzahl. Können Sitze im ersten Wahlgang 
wegen Stimmengleichheit nicht besetzt werden, so findet ein 2. 
Wahlgang statt. Werden auch in diesem zweiten Wahlgang die zu 
vergebenden Sitze nicht besetzt, so wird ein neuer Wahltermin 
für die noch freien Sitze in einer folgenden Sitzung des Akademi-
schen Senats angesetzt. 
 
Wahlbekanntgabe, Wahlprüfung 
(9) Die oder der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis bekannt. Für 
die Anfechtung der Wahl finden die entsprechenden Vorschriften 
der Wahlordnung Anwendung. Der Einspruch ist bei der oder 
dem Vorsitzenden einzulegen. Die Entscheidung über den Ein-
spruch trifft der Akademische Senat. Er kann mit der Prüfung der 
Wahl auch den Zentralen Wahlvorstand der Technischen Univer-
sität Berlin beauftragen. 
 
 
 
IV. Kommissionen und Senatsbeauftragte 
 
 
§ 19 - Kommissionen 
 
Weitere Kommissionen 
(1) Neben den ständigen Kommissionen des Akademischen Se-
nats (§ 10 GrundO) kann der Akademische Senat weitere ständi-
ge oder nicht ständige Kommissionen zu seiner Unterstützung 
und Beratung einsetzen oder ständigen Kommissionen zusätzli-
che Aufgaben übertragen. 
 
Konstituierung und Vorsitz 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident oder eine von ihm beauf-
tragte Person nimmt die Konstituierung der Kommissionen des 
Akademischen Senats vor. 
 
Amtszeit 
(3) Die Amtszeit nicht ständiger Kommissionen endet spätestens 
mit Ablauf der Amtsperiode des einsetzenden Akademischen Se-
nats. 
 
 
 
§ 20 - Ausschüsse 
 
Der Akademische Senat kann zur Erledigung bestimmter Aufga-
ben Ausschüsse einsetzen. Der Einsetzungsbeschluss muss ent-
halten: 
 
1. die Definition der Aufgabe des Ausschusses 
 
2. die Zusammensetzung des Ausschusses. 
 
Die Mitglieder der Ausschüsse sollen in der Regel Mitglieder des 
Akademischen Senats, deren Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter oder Mitglieder der ständigen Kommissionen des Akademi-
schen Senats sein. Der Akademische Senat bestellt mit der Ein-
setzung des Ausschusses ein geschäftsführendes Mitglied, das 
den Ausschuss einberuft und seine Geschäftsführung übernimmt. 
Die Amtszeit eines Ausschusses endet spätestens mit Ablauf der 
Amtsperiode des einsetzenden Akademischen Senats. 
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§ 21 - Senatsbeauftragte 
 

Der Akademische Senat kann zur Erledigung bestimmter Aufga-
ben Senatsbeauftragte benennen. Im Ernennungsbeschluss sind 
Aufgaben und die zeitliche Befristung der Amtsdauer anzugeben. 
Die Amtszeit endet spätestens mit Ablauf der Amtsperiode des 
einsetzenden Akademischen Senats. 
 
 
V. Ehrungen 
 
§ 22 - Verfahren bei der Verleihung von Ehrenwürden 
 
Satzungsrechtliche Grundlagen 
(1) Die Verleihung von Ehrenwürden richtet sich nach den sat-
zungsrechtlichen Vorschriften der Technischen Universität Ber-
lin. 
 
Beratungsverfahren 
(2) Die Beschlussfassung über eine Ehrung erfolgt in zwei Le-
sungen. Der Akademische Senat kann durch Beschluss mit 2/3-
Mehrheit auf die zweite Lesung verzichten 
 
 
VI. Geschäftsstelle und Protokoll 
 
§ 23 - Geschäftsstelle 
 
Der Akademische Senat wird bei der Erledigung seiner Aufgaben 
von der Geschäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle bereitet 
insbesondere die Sitzungen technisch vor und führt Protokoll. 
 
 
§ 24 - Protokollführung 
 
Protokollanfertigung 
(1) Über jede Sitzung des Akademischen Senats wird ein von der 
oder dem Vorsitzenden des Akademischen Senats und von der 
protokollführenden Person zu unterzeichnendes Protokoll gefer-
tigt, das der Personenkreis gem. § 8 Abs. 1 Satz 2 erhält. Zur Un-
terstützung der Protokollführerin oder des Protokollführers kann 
der Sitzungsverlauf durch einen Tonträger aufgezeichnet werden. 
Die Aufzeichnungen dürfen nur zum Zwecke der Anfertigung des 
Protokolls verwandt werden. Sie sind in der Geschäftsstelle des 
Akademischen Senats bis zur Genehmigung des Protokolls auf-
zubewahren und anschließend zu löschen. 
 
Protokollinhalt 
(2) Das Protokoll enthält: 
 
1. Ort, Beginn und Ende der Sitzung 
 
2. die Anwesenheitsliste getrennt nach den Mitgliedern, Teil-

nehmerinnen oder Teilnehmern mit Rederecht und unter An-
gabe der als Sachverständige Geladenen 

 

3. die Aufzählung der Tagesordnungspunkte 
 
4. Wortlaute der Beschlüsse unter Angabe der Antragstellerin 

oder des Antragstellers und des Abstimmungsergebnisses mit 
Ausnahme von Geschäftsordnungsanträgen 

 
5. das Ergebnis von Wahlen unter Angabe der für die einzelnen 

Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen 
 
6. den Wortlaut von Anfragen gem. § 13 sowie deren Beantwor-

tung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
 
7. Erklärungen zum Protokoll 
 
Protokollgenehmigung 
(3) Das Protokoll wird in einer Sitzung des Akademischen Senats 
genehmigt. Das Protokoll der letzten Sitzung der Amtsperiode 
des Akademischen Senats wird im Umlaufverfahren genehmigt. 
 
Vertraulicher Teil 
(4) Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst werden, 
sind besonders zu kennzeichnen. 
 
Bekanntmachung 
(5) Jedes Universitätsmitglied kann das gemäß Absatz 3 geneh-
migte Protokoll mit Ausnahme der gemäß Absatz 4 gekennzeich-
neten Beschlüsse in der Geschäftsstelle einsehen. 
 
 
 
VII. Schlussbestimmungen 
 
§ 25 - Geltungsbereich, Änderung und Inkrafttreten der Ge-

schäftsordnung 
 
Geltungsbereich  
(1) Diese Geschäftsordnung gilt in der jeweils aktuellen Fassung 
für den Akademischen Senat sowie für alle anderen Gremien der 
Akademischen Selbstverwaltung der TUB und die Räte der Zent-
raleinrichtungen, sofern sie über keine eigene Geschäftsordnung 
verfügen. 
 
Verfahren zur Änderung der Geschäftsordnung 
(2) Änderungen der Geschäftsordnung können nur aufgrund eines 
Antrages gem. § 9 Abs. 2 beraten und beschlossen werden. § 9 
Abs. 3 findet keine Anwendung. Sie sind im Amtlichen Mittei-
lungsblatt der TUB zu veröffentlichen. 
 
Inkrafttreten 
(3) Diese Geschäftsordnung und deren Änderungen treten für den 
Akademischen Senat mit der Annahme durch den Akademischen 
Senat in Kraft.  
Für ihre anderen Geltungsbereiche nach Absatz 1 am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Techni-
schen Universität Berlin. 
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